
Abordnung an eine andere Schule!
Beitrag von „Seph“ vom 16. Mai 2018 18:09

Zitat von MrsPace

Super, danke für die Info. Dann fahre ich in Zukunft mit dem Taxi zur FoBi und lasse mir
das vom Land erstatten.

Da musst du zwei Fälle unterscheiden:
1) Dein Dienstherr hat erhebliches Interesse daran, dich auf genau diese Fortbildung zu
schicken und ordnet dies als Dienstreise an. --> Konsequenzen siehe oben
2) Du möchtest selber unbedingt zu dieser Fortbildung und wirbst um Unterstützung dabei, der
Dienstherr sieht aber, dass die Dienstreise mit Öffis o.ä. nicht machbar ist und erteilt dir erst
die Genehmigung, als du zusagst, selber mit Privatfahrzeug zu fahren. Sonst findet diese
Dienstreise halt nicht statt.

Nebenbei: Eine gute Reihe von Kfz-Haftpflichtversicherungen greift bei beruflicher Nutzung
(damit ist nicht Anfahrtsweg 1. Dienststelle gemeint) überhaupt nicht mehr oder nur unter
aufpreispflichtiger Zusatzversicherung. Ich bewege sicher kein unversichertes Fahrzeug im
Straßenverkehr.
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